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Göttingen, 25. Februar 2011 

 

Änderungsantrag zu TOP 7 für die 35. Sitzung des Rates am 25. Februar 2011 
 

 

Satzung der Stadt Göttingen zur Erhebung 
einer Beherbergungssteuer (HSK-Nr. 20/7) 

 

 
Der Rat möge beschließen: 

Die vorliegende Satzung wird wie folgt geändert: 

 

1. § 2 „Gegenstand der Beherbergungssteuer“: 

In Zeile 3 Mitte ist das Wort „Jugendherberge“ zu streichen. 

 

2. § 4 „Steuersatz“: 

Folgender Satz wird gestrichen: 
„Übernachtung in Jugendherbergen 0,50 € pro Übernachtung“ 

Der letzte Absatz wird gestrichen: 
„Ausgenommen von der Steuer ist die Beherbergung minderjähriger Gäste sowie die Be-
herbergung von Gästen bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres in Einrichtungen, die 
überwiegend Jugendliche für Erziehungs-, Ausbildungs- oder Fortbildungszwecke auf-
nehmen. Jugendliche im Sinne dieser Vorschrift sind alle Personen vor Vollendung des 
27. Lebensjahres.“ 

 

3. § 13 „Inkrafttreten“ wird umbenannt in „Inkrafttreten und Befristung“.  

Einzufügen ist folgender Satz am Ende des Paragraphen: 
„Die Satzung ist für die Dauer des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt 
Göttingen bis zum 31.12.2016 befristet.“ 


